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1. ANLASS UND ZIELSETZUNG 

In der Gemeinde Altdorf besteht nach wie vor ein Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Das letzte 

größere Baugebiet Bühl im Osten der Gemeinde wurde ab dem Jahre 2012 erschlossen und 

sukzessive bebaut. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der städtebaulichen Ent-

wicklung der Gemeinde verstªrkt auf dem Innenbereich. Neben der Entwicklung auf dem ĂSon-

nengartenñ-Areal wurden auch im Zuge des Sanierungsgebietes ĂOrtskern IIIñ durch weitere 

Maßnahmen der Innenentwicklung und der Nachverdichtung zusätzlicher Wohnraum geschaf-

fen. 

In den letzten zwei Jahren wurden zudem die vorhandenen Baulücken in der Gemeinde erfasst 

und die weiteren Entwicklungspotenziale ermittelt. Ein Großteil der bestehenden Baulücken 

befindet sich in privatem Eigentum und stehen der Gemeinde somit nicht zur Verfügung. Die 

Gemeinde selbst hat aktuell keine Baugrundstücke in ihrem Eigentum. 

Diese Situation hat den Gemeinderat veranlasst, sich intensiv mit der weiteren städtebaulichen 

Entwicklung und der Bereitstellung von Bauland zu befassen. Der Flächennutzungsplan 2020 

des GVV Altdorf ï Hildrizhausen ï Holzgerlingen stellt im Osten der Gemeinde, angrenzend 

an das Gebiet ĂB¿hlñ, eine geplante Wohnbauflªche dar. Weitere Entwicklungsflªchen f¿r das 

Wohnen sind im derzeitigen Flächennutzungsplan nicht dargestellt.  

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches durch das Baulandmobilisierungsgesetz im Jahr 

2017 wurde es den Städten und Gemeinden jedoch befristet ermöglicht, Bebauungspläne für 

Wohnbauland auch für solche Flächen aufzustellen, die im Flächennutzungsplan nicht als zu-

künftige Wohnbaufläche dargestellt sind (§ 13b BauGB: Einbeziehung von Außenbereichsflä-

chen in das beschleunigte Verfahren). 

Die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten haben den Gemeinderat daher veranlasst, sich 

hinsichtlich der Erschließung eines möglichen neuen Wohngebietes auch intensiver mit ande-

ren Standortoptionen in der Gemeinde auseinander zu setzen. In der Folge wurden für die 

beiden Teilgebiete ĂAltdorf-Ostñ und ĂRappenªckerñ umfangreiche Standortuntersuchungen 

durchgeführt und insbesondere die Erschließungsmöglichkeiten, die topografischen Gegeben-

heiten, und die vorhandene Infrastruktur geprüft. Daraufhin wurde für beide Teilgebiete ein 

erster Rahmenplan mit Erschließungskonzept erarbeitet, sowie verschiedenen Bebauungsva-

rianten in einem städtebaulichen Konzept dargestellt. Basierend auf diesen städtebaulichen 

Grundlagen sowie den von Gemeinderat festgelegten Bedingungen für eine Wohnbaulandent-

wicklung wurden im nächsten Schritt mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke in den 

jeweiligen Gebieten erste Gespräche geführt und die Mitwirkungsbereitschaft abgefragt. Auf 

Grundlage der Ergebnisse dieser Gespräche schlägt die Verwaltung die Entwicklung von 3 

Teilflächen vor. Zwei dieser Flächen befinden sich im Gewann Rappenäcker sowie eine Teil-

fläche im Bereich östlich der Schillerstraße (aktuell: Plangebiet ĂNºrdlich der Erlachaueñ). 

 

Um für die geplante Nutzung als Wohngebiet verbindliches Planungsrecht zu schaffen, ist die 

Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Durch das Bebauungsplanverfahren ist ge-

währleistet, dass private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander 

abgewogen werden. 
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Im wirksamen Flächennutzungsplan des GVV Altdorf ï Hildrizhausen ï Holzgerlingen sind die 

Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als Flächen für die Landwirt-

schaft dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flächennutzungsplan ist somit im Zuge der Berichtigung 

anzupassen. 

Der Bebauungsplan ĂNördlich der Erlachaueñ wird weiterhin im beschleunigten Verfahren nach 

§ 215a BauGB i.V.m. § 13a BauGB durchgeführt. 

Zwar handelt es sich bei den Flächen des Plangebietes um landwirtschaftlich hochwertige 

Flächen, dennoch sieht die Gemeinde den Bedarf nach Wohnbauland als höher gewichtet an. 

Der hochwertige Oberboden wird durch die Baulandentwicklung jedoch nicht zerstört, da er 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verbesserung der Bodenqualität an anderer Stelle 

verwendet wird. 

1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE VORPRÜFUNG 

Der Bebauungsplan āNördlich der Erlachaueó wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 

BauGB begonnen. Er soll nun nach § 215a BauGB i.V.m. §13a BauGB abgeschlossen wer-

den. Voraussetzung hierfür ist, dass gem. § 215a Abs. 3 Satz 1 BauGB eine Vorprüfung des 

Einzelfalls zu der Einschätzung gelangt, dass voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen entstehen, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichti-

gen wären oder die als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend § 1a Absatz 3 BauGB auszugleichen wären. 

Der Satzungsbeschluss muss zudem bis zum Ablauf des 31.12.2024 gefasst werden. Entspre-

chen Darstellungen nicht dem Flächennutzungsplan, ist dieser zu berichtigen. 

1.2 ABLAUF / METHODIK 

Die Vorprüfung ist keine in Einzelheiten gehende Untersuchung. Sie kommt zu keiner abschlie-

ßenden Feststellung, ob das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen hat. Die Prüfung fin-

det vielmehr überschlägig anhand der Kriterien der Anlage 2 BauGB statt. Bei den Vorprüfun-

gen ist weiter zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des 

Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich aus-

geschlossen werden.  

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 

Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. Dies 

dient der sachgerechten Einschätzung der konkreten Relevanz der Umweltbelange durch die 

Gemeinde. 

Kommt die Gemeinde zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu er-

warten sind, dann kann sie das beschleunigte Verfahren durchführen. Andernfalls ist eine Um-

weltprüfung durchzuführen.  

Die Frage, ab wann Umweltauswirkungen als erheblich einzustufen sind, entzieht sich einer 

allgemein gültigen Festlegung und ist gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG i.V.m. der Anlage 2 

BauGB eigenständig und verfahrensbezogen zu verstehen. Als Maßstäbe der Erheblichkeit 

nachteiliger Auswirkungen sind demzufolge zu berücksichtigen: Das mögliche Ausmaß, ein 
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grenzüberschreitender Charakter, die mögliche Schwere, eine mögliche Komplexität, die mög-

liche Dauer, die mögliche Häufigkeit oder eine mögliche Irreversibilität. Der Erheblichkeits-

maßstab des § 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG ist somit nicht mit den Erheblichkeitsmaßstäben des 

jeweiligen Fachrechts gleichzusetzen, z.B. erheblichen Beeinträchtigungen i.S. der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung des BNatSchG.  

1.3 DARSTELLUNG DES BESTANDS UND DES PLANVORHABENS 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand der Gemeinde und knüpft direkt an die 

bestehende Bebauung entlang der Schillerstraße an. Diese ist geprägt von Einzel-, und Dop-

pelhäusern.  

Das Baugebiet ĂNºrdlich der Erlachaueñ umfasst eine Fläche von rd. 0,51 ha und besteht über-

wiegend aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen. Die Fläche des Geltungsbe-

reichs ist gehölzfrei und wird von teilweise befestigen Feldwegen umgeben. Westlich grenzt 

der Siedlungsbereich an. 

Das Gelände im Plangebiet ist fällt von Nord nach Süd leicht ab und liegt in einer Höhenlage 

von 480,0 bis 483,0 Meter ü. NN. 

Im Plangebiet kommen keine Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope vor. 

  
 Luftbild mit Abgrenzung des Plangebiets und Schutzgebieten bzw. gesetzlich geschützten Biotopen. Quelle Datenbasis: 

LUBW Kartendienst, Stand 03/2024  

Der Geltungsbereich umfasst die landwirtschaftlich genutzten Flurstücke mit Nummer 1649, 

1650, 1581/1, 1581 (teilweise) und 1582 (teilweise).  

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil. 

Nachfolgend ist dazu der Stand vom 15.03.2024 abgebildet. 
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 Ausschnitt zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan, Entwurf, Quelle: mquadrat (Stand 15.03.2024) 

Das Plangebiet soll zukünftig als allgemeines Wohngebiet genutzt werden (s. Abbildung 2).  

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer GRZ von 0,4 festgesetzt. Nicht hierauf ange-

rechnet werden offene Stellplätze und Garagen samt ihren Zufahrten bis zu 20 % der Grund-

stücksfläche. Die Lage der Gebäude auf den Grundstücken wird durch Baufenster (überbau-

bare Grundstücksfläche) geregelt. 

Durch die direkte Anknüpfung an das vorhandene Erschließungssystem eignet sich das Gebiet 

besonders für eine städtebauliche Entwicklung des Ortsrandes. Für die innere Erschließung 

des Plangebiets werden die bestehenden Straßen verlängert.   

Um das Gebiet einzugrünen sind entlang dem östlichen Rand flächenhafte Pflanzgebote fest-

gesetzt.  

Eine Durchgrünung der privaten Gärten trägt zudem positiv zum Mikroklima bei.  

Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Gebiet soll über Festsetzungen im Bebauungs-

plan zurückgehalten werden. Diese werden im weiteren Verlauf des Verfahrens noch näher 

definiert. Durch die Begrünung von Flachdächern bzw. flach geneigten Dächern kann mit zu-

mutbarem Aufwand der Versiegelung entgegengewirkt werden. Begrünte Dächer tragen dar-

über hinaus zur Rückführung des Oberflächenwassers in den Wasserkreislauf bei. 

  



 Gemeinde Altdorf, Landkreis Böblingen 

 Vorprüfung des Einzelfalls für den Bebauungsplan ĂNördlich der Erlachaueñ  

   

 
 
 

7 

 

2 BESCHREIBUNG DER SCHUTZGÜTER UND MÖGLICHER AUSWIR-
KUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

In der nachfolgenden Betrachtung wird die überschlägige Einordnung der Erheblichkeit auf die 

Schutzgüter anhand einer Kombination der Funktionseignung der Schutzgüter (ökologische 

Empfindlichkeit) und der Intensität der geplanten Nutzung in Anlehnung an eine vereinfachte, 

dreistufige Bewertungsmethodik der Stadt Rostock1 vorgenommen. Planinterne Ausgleichs-

maßnahmen werden dabei berücksichtigt. 

 
 Bewertungsmatrix für den Grad der Beeinträchtigung nach Rostocker Methodik. Quelle: Stadt Rostock, 03.01.2024  

 

2.1 SCHUTZGUT TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Bei dem Plangebiet handelt es sich weitgehend um eine wenig strukturierte, gleichmäßig aus-

gestattete Ackerfläche. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung bieten die Ackerflä-

chen nur wenig Biodiversität. Vereinzelte Gehölzstrukturen befinden sich nur außerhalb des 

Plangebiets entlang des Gewässers (Erlachgraben) im Süden sowie im Siedlungsbereich und 

im näheren Umfeld des Vorhabengebietes.  Im Geltungsbereich selbst gibt es kaum arten-

schutzrelevante Habitatstrukturen und diese sind nur für eine spezielle Arten und Artengrup-

pen geeignet.  

Aus der Karte des Biotopverbundes der LUBW geht hervor, dass das Plangebiets nicht Be-

standteil einer Kernfläche, als zu erhaltende Gebiete ist und nicht zu einer Entwicklungsfläche, 

welche den Verbund zwischen den Kernflächen herstellen (sollen), zugeordnet wird. Für die 

Überplanung bedarf es daher keiner besonderen Berücksichtigung der Belange des Biotopver-

bunds. Des Weiteren verlaufen keine Wildtierkorridore innerhalb des Geltungsbereichs oder 

in der näheren Umgebung dazu. 

 
1 https://rathaus.rostock.de/media/4984/Standardbewertungsmethodik_Umweltbericht.pdf 

 

https://rathaus.rostock.de/media/4984/Standardbewertungsmethodik_Umweltbericht.pdf
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 Blick vom Feldweg auf Höhe des Gebäudes Schillerstraße 92 aus in Richtung Süden auf das geplante Erweiterungs-

gebiet (hier Acker, frisch eingesät), Quelle: mquadrat 

 
 Blick nach Osten von der Schillerstraße zwischen Nr. 82 und Nr. 80, Quelle: mquadrat 
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Um zu erwartende artenschutzrechtliche Konflikte durch das geplante Vorhaben zu ermitteln 

und zu beschreiben wurde im Jahr 2023 eine Artenschutz-Voruntersuchung durchgeführt. Der 

Bericht vom 26.01.2024 kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Es gibt kaum artenschutzrelevante Habitatstrukturen im Geltungsbereich und diese sind nur 

für spezielle Arten und Artengruppen geeignet. 

Vögel: Der Geltungsbereich ist arm an potenziellen Brutplätzen und Habitaten für die heimi-

sche Vogelwelt. Eine nicht ganz auszuschließende Artengruppe/ Gilde sind Bodenbrüter wie 

die gefährdete Feldlerche, die zumindest sekundär betroffen sein kann. 

Um belastbare Aussagen zur Betroffenheit und zu erforderlichen Maßnahmen für die Art tref-

fen zu können, empfiehlt sich eine Erfassung in der kommenden Saison.  

Fledermäuse: Eine gewisse Bedeutung wird dem näheren Umfeld als Nahrungshabitat (Ge-

wässer) sowie Bäumen und Gebäuden mit Quartierpotenzial zugewiesen. Im Geltungsbereich 

selbst liegen keine geeigneten Habitate vor. Keine weiteren Untersuchungen erforderlich.  

Sonstige Arten: Die restlichen Artengruppen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie finden im 

Vorhabensgebiet keine geeigneten Lebensräume und können daher von der weiteren Betrach-

tung ausgenommen werden. 

Fazit: Durch die beabsichtigte Bebauung der untersuchten Freifläche sind möglicherweise Le-

bensräume von Vogelarten betroffen. Wegen der Bedeutung für Bodenbrüter werden weitere 

Untersuchungen in der kommenden Saison empfohlen.  

Diese dienen dazu, Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden und be-

lastbare Aussagen zur Betroffenheit von Arten zu treffen. 

Für die anderen Artengruppen sind weitere Untersuchungen oder besondere Maßnahmen 

nicht erforderlich.  

Verbotstatbestände nach § 44, Abs. 1 BNatSchG für Anhang-IV-Arten können mangels geeig-

neter Habitate und Betroffenheit durch den Bebauungsplan ausgeschlossen werden.  

 

Die vorgeschlagenen Untersuchungen werden in der Saison 2024 durchgeführt. 

Durch die Vorgabe, die Baufeldfreimachung inkl. Rodung von Gehölzen auf den Zeitraum zwi-

schen 1.10. bis 28.2. zu beschränken, können Konflikte mit dem Artenschutz minimiert wer-

den.  

Öffentliche Pflanzgebote für Laub- oder Obstbäume bzw. für heimische Gehölze dienen der 

Schaffung neuer Lebensräume. 

 

Empfindlichkeit: Biotope Stufe 1, Arten Stufe 2  

Es handelt sich in der Hauptsache um weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen, geringer Ar-

ten- und Strukturvielfalt.  

Im Geltungsbereich können durch die bisher stattgefundenen Untersuchungen stark gefähr-

dete Arten nicht ausgeschlossen werden. Das heißt es ist von potentiell gefährdeten Arten 

auszugehen und es ist von einer mittleren Empfindlichkeit auszugehen. Ggf. müssen be-

standsstützende Maßnahmen ergriffen werden. 
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Nutzungsintensiät: Stufe 2 

Ein Wohngebiet mit hohem Grünanteil besitzt eine erhöhte Einwirkung auf das Schutzgut. Es 

hat keinen Einfluss auf den Biotopverbund.  

Grad der Beeinträchtigung: Mittel (Stufe 2) 

 

Empfindlichkeit Biotopverbund/Biologische: Vielfalt Stufe 1 

Für den Biotopverbund hat die Fläche keine Bedeutung. 

Nutzungsintensität Biotopverbund/Biologische Vielfalt: Stufe 1 

Die Planung hat keine Auswirkung auf den Biotopverbund. 

Grad der Beeinträchtigung Biotopverbund/Biologische Vielfalt: Gering (Stufe 1) 

 

2.2 SCHUTZGUT BODEN / FLÄCHE 

Für das Plangebiet liegen Übersichtsdaten vor aus der Bodenkarte 1:50.000 (BK50). Demnach 

handelt es sich um die bodenkundliche Einheit n8, welche folgenden Bodentyp aufweist: Ămª-

ßig tief und tief entwickelte erodierte Parabraunerdeñ. Das Ausgangsmaterial ist Lößlehm, die 

Gründigkeit wird mit tief angegeben. 

Die Auswertung der Bodendaten auf Basis der Bodenfunktionen nach ĂBodenschutz 23ñ der 

LUBW 2011 ergibt für das Plangebiet folgende Einstufungen: 

¶ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: Wertstufe 3,0 (hoch) 

¶ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: Wertstufe 2,5 (mittel bis hoch) 

¶ Filter- und Puffer für Schadstoffe: Wertstufe 3,0 (hoch) 

Die Gesamtbewertung mit dem Wert 2,83 entspricht einer hohen Einstufung. 

Mit der Bebauung und Erschließung sind nachteilige Auswirkungen für den Boden verbunden.  

In zukünftig versiegelten Flächen ist es unvermeidbar, dass die Bodenfunktionen ihre Leis-

tungsfähigkeit komplett verlieren. Die zusätzliche Vollversiegelung beträgt ca. 0,322 ha. 

Um die Bodenfunktionen im überbauten Bereich so weit wie möglich zu erhalten, sollen Stell-

plätze und Wege auf den Baugrundstücken mit wasserdurchlässigen Belägen befestigt wer-

den. Weiterhin sind der Verbleib des Oberbodens auf dem Baugrundstück und ein Ausgleich 

zwischen Bodenauf- und Bodenabtrag bei der Bebauung des Grundstücks anzustreben.  

Die BauNVO gibt vor, dass bei der festgesetzten GRZ von 0,4 je 40 Prozent der Grundstücks-

fläche nicht überbaut werden dürfen. Diese Flächen sind als Grünflächen anzulegen und zu 

pflegen, die Bodenfunktionen bleiben dadurch zu einem gewissen Grad erhalten. Die Anlage 

von Schottergärten o.ä. ist nach Naturschutzgesetz BW nicht zulässig. 

Beim Umgang mit dem Boden sind die einschlägigen Fachkonventionen verbindlich zu beach-

ten, welche in den Hinweisen des Bebauungsplans nochmals explizit genannt werden. 
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Landwirtschaft 

In der Flurbilanz 2022 werden landwirtschaftliche Flächen in 5 Wertstufen unterteilt. In die 

Bewertung fließen zahlreiche boden- und standortbezogene Kriterien ein. Dabei wurde die 

Planfläche als Vorrangflur eingestuft. Diese besonders landbauwürdigen Flächen sind zwin-

gend der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten.  

Durch die Planung werden die Flächen (rd. 0,51 ha) der landwirtschaftlichen Produktion (Fut-

ter- und Nahrungsmittel) entzogen. Generell wird durch jeglichen Flächenverlust die Produkti-

onsmöglichkeit ansässiger Landwirte eingeschränkt und die Konkurrenz um Flächen vergrö-

ßert.  

Prinzipiell sind anfallende Überschussmengen an Oberboden für eine Verwertung auf land-

wirtschaftlichen Flächen geeignet, so dass dieses Ziel weiterverfolgt wird. In Frage kommende 

Flächen müssen allerdings eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, was die Auswahl einschränkt.  

Geotope sind im Plangebiet nicht vorhanden. Altlasten sind nicht bekannt. 

 

Empfindlichkeit: Stufe 3 

Es handelt sich um natürlich gewachsene, kulturtechnisch genutzte hochwertige Böden und 

um landwirtschaftlich genutzte Flächen besonderer Eignung, jedoch jeweils bei geringer Ge-

samtfläche. 

Nutzungsintensität: Stufe 2 

Wohngebiete gehen mit erhöhter Flächeninanspruchnahme einher, besitzen jedoch noch we-

sentliche Flächenanteile, die nicht versiegelbar sind. Flächen in vergleichsweise geringem 

Umfang werden der landwirtschaftlichen Produktion dauerhaft entzogen. Es besteht die Mög-

lichkeit, im Gegenzug geringwertige landwirtschaftliche Flächen durch Oberbodenauftrag qua-

litativ zu verbessern. 

Grad der Beeinträchtigung: Aufgrund der geringen Flächengröße des Geltungsbereichs von 

0,51 ha, relativiert sich die Erheblichkeit für das Schutzgut Boden. Die Einstufung der Beein-

trächtigung erfolgt daher mit mittel (Stufe 2). 

 

2.3 SCHUTZGUT WASSER 

Fließ- und Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Nach der Hochwassergefahrenkarte der LUBW liegt das Gebiet außerhalb der Überflutungs-

fläche eines extremen Hochwassers (HQ-Extrem). 

Im noch landwirtschaftlich genutzten Bereich kann anfallendes Niederschlagswasser prinzipi-

ell versickern. Nach den am LGRB vorhandenen Daten wird dem Untersuchungsgebiet eine 

mittlere Wasserdurchlässigkeit zugeordnet. Die mit Ăsehr hochñ bewertete Funktion ĂFilter und 

Puffer f¿r Schadstoffeñ bietet einen guten Schutz f¿r das Grundwasser, sofern keine allzu tie-

fen Bodeneingriffe und damit Reduzierung der Deckschicht stattgefunden haben. 




















